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Ausgangslage 

Das Agglomerationsprogramm (AP) Zürcher Oberland umfasst neben den 

Zentrumsgebieten Uster und Wetzikon die drei Regionalzentren Pfäffikon (ZH), Hinwil 

sowie Rüti (ZH) und liegt mit weiteren 11 Gemeinden am östlichen Rand der 

Metropolitanregion Zürich. Während die urbanen Räume Wetzikon, Hinwil und Pfäffikon 

(ZH) ganz im Zürcher Oberland liegen, gehört die Stadt Uster zu einem urbanen Korridor, 

der sich über das mittlere Glattal bis zur Stadt Zürich erstreckt. 

 

Der Perimeter des AP Zürcher Oberland überschneidet sich mit dem AP Obersee. 

Aufgrund der starken funktionalen Verflechtungen in Richtung Region Rapperswil-Jona 

nehmen die Gemeinden Wald (ZH) (neu seit der 5. Generation), Bubikon, Dürnten, Rüti 

(ZH) am AP Obersee teil und werden dort im Rahmen der 5. Generation ihre 

Massnahmen einreichen. 

 

Diese vier Gemeinden werden im AP Zürcher Oberland im Rahmen der Situations- und 

Trendanalyse sowie im Zukunftsbild betrachtet. Zwischen den beiden AP Zürcher 

Oberland und Obersee fand während der Erarbeitung der 5. Generation eine inhaltliche 

Abstimmung statt. 

Zustimmung der Gemeinde Rüti 

Die Gemeinde Rüti nimmt das Agglomerationsprogramm Zürcher Oberland der 5. 

Generation zustimmend zur Kenntnis. Die Umsetzung der Massnahmen erfolgt auf 

Grundlage des jeweils anwendbaren Rechts, namentlich der Strassen- und 

Eisenbahngesetzgebung. Vorbehalten bleiben die dort vorgesehenen Entscheide der 

zuständigen Entscheidungsinstanzen (Exekutive, Parlament, Stimmvolk) auf Gemeinde-, 

Kantons- und Bundesebene sowie allfällige Gerichtsentscheide. 

Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Der Beschluss verfolgt die Dimension Leben mit dem Leitsatz «Das vielseitige 

Freizeitangebot ist kommunal und regional verankert» aus der Strategie «Rüti leben Rüti 

gestalten».  
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Relevanz zur Erreichung der Klimaziele 

Keine Relevanz. 

Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat keine finanziellen Auswirkungen. 

Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Für den Beschluss ist gemäss Art. 28 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 2019 der 

Gemeinderat zuständig.  

Beschluss 

1. Die Gemeinde Rüti nimmt das Agglomerationsprogramm Zürcher Oberland der 

5. Generation zustimmend zur Kenntnis. 
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2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Kanton Zürich, Amt für Mobilität, Johanna Gerdes (johanna.gerdes@vd.zh.ch) (bis 

7. Februar 2025) 

- RZO Region Zürcher Oberland, Planungskommission, c/o Marti Partner 

Architekten und Planer AG, Zweierstrasse 25, 8004 Zürich 

- Agglo Obersee, Zentrum für Regionalmanagement OberseeLinth, Oberseestr. 10, 

8640 Rapperswil 

- Ernst Basler + Partner AG, Beatrice Dürr, Mühlebachstr. 11, Postfach, 8032 Zürich 

- Leitung Abteilung Bau 

- Leitung Abteilung Umwelt 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Kanton Zürich - Agglomerationsprogramm Zürcher Oberland 5. 

Generation - Zustimmung»  

- Archiv
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